
Stadt Gelsenkirchen           
 Referat 33 – Bürgerservice 

 Abteilung Verkehrszulassungen 

 

 

 

 

 

Antrag auf befristete Zuteilung eines roten Kennzeichens 

zur wiederkehrenden Verwendung gemäß § 41 FZV 

 

Antragssteller/in: 

Firmenname 
(laut Handelsregister) 

 

Name 
 

Vorname 
 

Geburtsdatum  
 

Geburtsort 
 

PLZ, Ort 
 

Straße / Nr. 
 

Telefon 
 

Fax 
 

Mobil 
 

E-Mail 
 

Betriebsgelände 
 

Branche  ☐   Kraftfahrzeughandel                          ☐    Kraftfahrzeugherstellung 

Zutreffendes bitte 
ankreuzen 

 ☐   Kraftfahrzeugwerkstatt  ☐    Kraftfahrzeugteileherstellung 

 

Hiermit beantrage ich die Zuteilung von roten Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung gemäß 

 § 41 FZV für meine oben genannte Firma. 

 

Gelsenkirchen,          

                                                          Unterschrift/Firmenstempel 


Anlagen: 
 
Antragsbegründung:  Bitte formlos auf gesondertem Blatt 
Unterlagen bzw. Nachweise: Bitte beachten Sie Seite 2 

 

 

 Antrag 

 auf Erteilung eines roten 

 Dauerkennzeichens (06) 

☐  Erstantrag           ☐   Folgeantrag 



Zur Bearbeitung Ihres Antrages legen Sie der Zulassungsbehörde bitte folgende Unterlagen 
vollständig vor, das Führungszeugnis wird direkt zur Behörde versandt: 

 
 Unterlage, Nachweis: Zu beantragen bei: 

☐ Bundeszentralregisterauszug 
(Führungszeugnis) Belegart „O“ 
Verwendungszweck: Rote Dauerkennzeichen 

BÜRGERcenter oder online unter 
www.fuehrungszeugnis.bund.de 

☐ Kopie Führerschein und Personalausweis/ 
Reisepass, sowie der Nachweis eines auf Sie 
zugelassenen Alltagsfahrzeugs 

 

☐ Verkehrszentralregisterauszug 
Verendungszweck: Rote Dauerkennzeichen 

Online 
www.kba.de  Fahreignungsregisterauskunft 

 

☐ 

☐ 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 
Wohnort 
Betriebssitz 

 
Finanzamt Wohnort 
Finanzamt Betriebssitz 

 
 

☐ 

☐ 

Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
Stadtkämmerei (Gewerbesteuerprüfung) 
Wohnort 
Betriebssitz 

Online 
www.gelsenkirchen.de 
Eingabe im Suchfeld: 
Unbedenklichkeitsbescheinigung 

 

☐ 

☐ 

Auszug aus der Schuldnerkartei des Amtsgerichts 
Wohnort 
Betriebssitz 

 
Online:  www.vollstreckungsportal.de 

☐ Gewerbeanmeldebescheinigung 
und evtl. Handelsregisterauszug ( Nur 
Hauptgewerbe kein Nebengewerbe 

Gewerbemeldestelle GE 
Bochumer Straße 12 - 16 

☐ Nachweis über ausreichende Betriebsfläche 
(durch Pacht-/Mietvertrag o. Grundbuchauszug) 
sowie Fotos der Betriebstätte; Büro, Stellplatz, 
Briefkasten. Betriebsfläche muss als 
Betriebsstätte eingetragen sein. 

 

☐ Versicherungsbestätigung EVB für rote 
Dauerkennzeichen 

Versicherung 

☐ Schriftlich ausformulierte Antragsbegründung 
 

 

☐ SEPA-Lastschriftmandat  

 * Liegt die Betriebsfläche in einem Wohngebiet, 
ist zusätzlich eine baunutzungs- rechtliche 
Genehmigung beizubringen! 

Referat Bauordnung und Bauverwaltung 
(Rathaus Buer) 

  

Stadt Gelsenkirchen 

Referat 33 – Bürgerservice 

Abteilung Verkehrszulassungen 

Wildenbruchstr. 10 

45879 Gelsenkirchen 

Tel. Herr Köster / Frau Tarhan 

0209 – 169 6894 oder 169 9583 

E-Mail: fahrzeugzulassungen@gelsenkirchen.de 

Für weitere Notizen: 

http://www.kba.de/
http://www.gelsenkirchen.de/

